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1877. Nutzungsplanung Bachenbülach (Ergänzung)
Bei der Genehmigung der Nutzungsplanung der Gemeinde Bachenbü
lach (RRB Nr. 769/1985) wurden die Ziffern 203 Abs. 1 und 808 Abs. 7
der Bauordnung infolge eines hängigen Rekurses einstweilen von der
Genehmigung ausgenommen.

Mit Beschluss Nr. 23/1986 wies die Baurekurskommission 1 diesen
Rekurs ab und bestätigte den Beschluss der Gemeindeversammlung Ba
chenbülach vom 24. Oktober 1984 im beurteilten Umfang. Ein Weiter-
zug an den Regierungsrat ist nicht erfolgt, so dass der nachträglichen
Genehmigung nichts mehr entgegensteht.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Bachenbülach vom 24.
Oktober 1984 betreffend Festsetzung der Nutzungsplanung wird hin
sichtlich der Ziffern 203 Abs. 1 und 808 Abs. 7 der Bauordnung nach
träglich genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bachenbülach, 8184 Bachenbü
lach, die Baurekurskommission 1, das Verwaltungsgericht sowie an die
Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 4. Juni 1986

Vor dem Regierungsrat
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